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S A T Z U N G

der

"Müncltener Elternsti f tung - Lichtbl icke

für schwerkranke und krebskranke Kinder -",

München

Präambel

Die Stiftung wird durch den "Verein zur Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes im Kran-

kenhaus e.V." (EKiKo) und mit dessen Mitteln errichtet. Sie soll im wesentlichen seine

Aktivitäten fortf ühren.

s 1
Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Mtinchener Elternstiftung - Lichtblicke für schwerkranke

und krebskranke Kinder -". Sie ist eine rechtsfähige öffentl iche Stiftung des bür-

gerlichen Rechts mit Sitz in München.

s 2
Stiftunqszweck

(1) Die Stif turrg hat den Zweck, schwerkranken und krebskranken Kindern und

Jugendlichen zu helfen r-rnd ihre Eltern zu unterstützen' '



(2) Der Stif tungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirk,

l icht:

Famil ien- und kindgerechte Krankenhausbedingungen für schwer-

kranke und krebskrarrke Kinder und'Jugendliche sowie deren Angehö-

rigen, z.B. Aufenthaltsräume für Mr-it ter, Mutter-Kind Einheiten;

Unterstützung von Kinderkliniken, insbesondere der Kinderklinik Mün-

chen-Harlaching, mit sächlichen und personellen Mitteln:

f inanziel le Hil fen fuir schwerkranke und krebskranke Kinder und Ju-

gendliche sowie dererr Angehörigen während des Kran-

kenhausaufenthalts und inr Arrsclr lurß an deren Krankenhausaufenthalt,

soweit Unterstützungsbedürft igkeit besteht ($ 53 Nr. 2 AO);

f inanziel le Unterstützr.rng fr-rr Fort- r.rrrd Weiterbi ldung im Sinne des

Stif tungszweckes der Mitarbeiter von Kinderkl iniken, insbesondere der

Kinderkl inik Mtinchen-Harlaclr ing, durch Übernahrne der Sachkosten für

die Fort- und Weiterbi ldurrg;

f inanziel le Unterstt i tzung präventiver Maßnahmen und Nachsorge;

Bereitstel lung von Wohnungen fr.rr die Unterbringung von schwerkran-

ken und krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Angehö-

rigen während der Behandlung, soweit Unterstutzungsbedürft igkeit be-

steht (S 53 Nr. 2 AO);

gezielte Unterstuitzung anerkannter Forschungsprojekte und -ziele auf

dem Gebiet der Behandlurng schwerkranker und krebskranker Kinder

und Jugendl icher .

lm Einzelfal l  entsclreidet der Vorstand entsprechend den Richtl inien des Bei-

rats, auf welclte Weise diese Stif tunqszwecke am besten zu erreichen sind.



(3) Die Stif tung ist selbstlos tät ig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-

l iche Zwecke. Die Stif tung kann auch anderen, ebenfal ls steuerbegünstigten

Körperschaften, Anstalten und Stif tungen oder einer geeigneten öffentl ichen

Behörde f inanziel le oder sachliche Mittel zur Verfr igung stel len, wenn diese

Stel len mit den Mitteln Maßnahmen nach $ 2 Abs. 2 dieser Satzung fördern.

s 3
Gemeinnütziokeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unrnittelbar gemeinnützige und mildtä-

tige Zwecke im Sinne des Abschrritts "steuerbegtinstigte Zwecke" der Abga-

benordnurng.

(2) Die Mittel der Stif tung dürferr nur für die satzr.rngsmäßigen Zwecke verwendet

werden.

Die Stif tung darf keine jurist ische oder natr- ir l iche Person durch Ausgaben, die

dem Zweck der Stif tung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Un-

terstr, i tzungen, Zuwendungen oder Vergütungen begirnsti  gen,

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerrufl ichen Stif tungsge-

nusses besteht nicht.

(3)

(4)

s 4
Grundstockverrnöoen

Das Grundstockvermögen der Stiftr-rrrg ist in seinem Bestand dauernd und unge-

schmälert zu erhalten. Das Grundstockvernrögen belär"rft sich auf DM 800.000,-. Es

besteht aus einenr Teil arn:

1.  Wertpapierkonto bei  der  Ml incherrer  Bank e.G.  Volksbank (BLZ7O1 900 00) ,

Kontonumm er'.  7 2B32B2B'.
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2. Festgeldkonto bei der Münchener Bank e.G. Volksbank (BLZ 701 900 00),

Kontonumm er: 62832828.

Vermögensumschichtungen sind zulässig. Zustiftungen wachsen dem Grundstock-

vermögen an, soweit sie dazu bestimmt sind.

s 5
Stiftunqsmittel, Geschäftsiahr

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

(a) aus den Erträgen des Stiftungsvermögens,

(b) aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung

des Grundstockvermögens bestimmt sind.

(2) Es dürfen die steuerlich zulässigen Rücklagen gebildet werden.

(3) Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

s 6
Stiftunosorqane

(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Beirat.

(2) Die Tätigkeit in den Organen ist ehrenamtlich. Die Mitglieder der Organe ha-

ben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen notwendigen Kosten. Die

Organe können ferner als Entschädigung für den Zeitaufwand ihrer Mitglieder

eine angemessene Pauschale beschließen. S 3 Abs. 3 dieser Satzung ist zu

beachten.
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s 7
Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen. Der erste Vorstand wird vom Stif ter

bestel l t ;  danach werden seine Mitgl ieder vom Beirat gervählt.  Ein Mitgl ied des

Beirates kann nicht zugleich Mitgl ied des Vorstandes sein. Die Amtszeit der

Mitgl ieder des Vorstandes beträgt fr inf Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Nach

Ablauf der Amtszeit bleiben die Vorstände bis zur Wahl eines Nachfolgers im

Amt. Sie können vom Beirat jederzeit aus wichtigem Grund abberufen werden.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eirrerr Vorsitzenden und einen Stel lvertre-

ter, der den Vorsitzenden bei VerhinderLrng in al len Angelegenheiten vertr i t t .

Der Vorstand vertr i t t  die Stif tung gerichtl ich und außergerichtl ich; seine Mitgl ie-

der sirrd einzelvertretr.rngsberechtigt. lm lnnenverlrältnis obliegt die Geschäfts-

führungsbefugnis dem Vorstandsvorsitzenden.

Der Vorstand führt entsprechend den Richtl inien und Beschlüssen des Beira-

tes die Geschäfte der laufenden Venvaltung. Er ist befugt, anstel le des Beira-

tes dringl iche AnordnLn'rgen zr.r treffen und urnaufschiebbare Geschäfte zu be-

sorgen. Hiervon hat dieser dern Beirat spätestens in der nächsten Sitzung

Kenntn is  zu geben.

Für die laufenden Geschäfte kann der Vorstand Hilfskräfte anstel len. Mitgl ie-

der des Vorstandes oder des Beirats körrnen nicht Angestel l te der Stif tung

sein.

Für derr Geschäftsgang des Vorstandes gelten die Bestirnmungen des $ 9

dieser Satzung entsprecltend.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



( 1 ) Der Bei rat  besteht  aus s ieben
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s B
Beirat

Personen und setzt sich wie folgt zusammen:

drei im Sinne des Satzungszwecks betroffene Eltern; bei der ersten

Bestellung drei Personen aus dern Vorstand des Vereins zur Förderung

des Eltern-KinQ-Kontaktes inr Krankenhaus (EKiKo e.V.) oder aus dem

Kreis der Vereinsrnitglieder,

ein Arzt und ein Mitarbeiter der Pflege oder des psychosozialen Teams

der  Har lachinger  Kinderk l in ik ,  h i l fsweise aus e iner  anderen Münchener

Kinderk l in ik :

zwei Repräsentanten des öfferrt l iclrerr Lebelts, vorzugsweise aus Poli-

t ik. nredizinischen Wissenscl 'raft,  Wirtschaft und Recht.

Die Amtsdauer der Beiratsmitglieder beträgt fünf Jahre, die erste Bestellung

erfolgt durch den Stifter. Danach ergärrzt sich der Beirat durch Kooptation. Das
gilt auch für den Fall, daß ein Beiratsmitglied vorzeitig ausscheidet. Wiede.r-

wahl ist zulässig. Ar.rsgeschiedene Beiratsrnitglieder bleiben bis zur Wahl eines

Nachfolgers irn Amt.

Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter,

der den Vorsitzenden bei Verhinderung in allen Angelegenheiten vertritt.

(3) Der Beirat entscheidet in al len grundsätzl ichen Angelegenheiten und beauf-

sichtigt den Stif tungsvorstand. Er hat insbesorrdere folgende Ar-rfgaben:

BeschlußfassLtng uiber die Vergabe der Stif tungsmittel, sofern sie im

Einzelfal l  den Betrag von DM 5.000,-- oder jährl ich insgesamt

DM 50.000,- -  überste igen;

(2)
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( 1 )

Genehmigung des vom Vorstand zu erstellenden jährlichen Wirt-

schaftsplanes;

Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung unter Mitwirkung eines

Wirtschaftsprüfers oder Steue rberatärs;

Feststellung der Jahresrechnung ;

Wahf der Vorstandsmitglieder ($ 7 Abs. 1 Satz 2,2. Halbsatz);

Beschlußfassung über Anderungen der Stiftungssatzung und Anträge

auf Umwandlung oder Aufhebung der Stiftung.

s e
Geschäftsoano des Beirates

Der Beirat wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter nach Bedarf, min-

destens jedoch einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Ein-

haltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einberufen. Ladungsfeh-

ler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwesend sind und von

ihnen kein Widerspruch erfolgt. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn zwei

Mitglieder des Beirates dies aus wichtigem Grund verlangen.

Der Beirat faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern kein Fall des $ 10

vorliegt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw.

seines Stellvertreters. Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte

seiner satzungsmäßigen Mitglieder anwesend sind.

Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu erstellen, die vom Vorsitzenden und

vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern

der Stiftungsorgane und der Stiftungsaufsicht zuzuleiten.

(2)

(3)
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(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschli isse im schrift l ichen Umlauf-

verfahren gefaßt werden. Dies gilt nicht für Entscheidungen nach $ 10 dieser

Satzung.

(5) Der Beirat kann sich eine Gesclräftsordnung geben.

s 1 0
Satzunosänderunoen. Umwandluno und Aufhebunq der Stiftuno

Beschlüsse über Anderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Anderung

des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung bedürfen der Zustimmung aller

Mitglieder des Beirates. Sie düirfen die Steurerbegünstigung der Stiftung nicht beein-

trächtigen oder aufheben.

Die Beschlüsse sind mit einer Stellungnahnre der zuständigen Finanzbehörde der

Stiftungsauf sichtsbehörde zuzuleiterr.

s  1 1
Vermöqensanfal l

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stif turtg oder bei Wegfal l  der steuerbegünstigten

Zwecke fäl l t  das Verrnögen der Stif turrg arr derr Dachverband Deutsche Leukämie-

Forschungshil fe Aktion fr-rr krebskranke Kinder e.V. , Bonn, der es unmittelbar und

ausschließlich in einer dem Stif tungszweck entsprechenden Weise zu verwenden hat

oder ersatzweise einer Einrichtung mit ährrl icher, gemeinnütziger oder mildtätiger

Zweckbestimmung zuführt,

s 1 2
Stifturnqsauf sicht

Die Stif tung untersteht der Aufsicht der RegierLtng von Oberbayern.
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s  1 3
Inkrafttreten

Die Stiftungssatzung tritt mit Genelrntigung durch die Regierung von Oberbayern in
Kraft.

München, a"n .d/-.4.0- fif {

Eltern-Kirrd- Kontaktes
im Krdnkenhaüs(EKiK

Vorstand svorsi tzend er



Genehmigungsurkunde

Dievom,,Vere inzurFörderungdesEl tern-Kind-Kontaktes im
Krankenhaus e.V." (EKiKo) fVfü11nen mit Stiftungsgeschäft vom

21.1O.1996 err ichtete

MünchenerE|ternst i f tung.Lichtb| ickefürschwerkrankeund
krebskranke Kinder :

w i r d a | s ö f f e n t l i c h e S t i f t u n g d e s b ü r g e r | i c h e n R e c h t s m i t S i t z

i n M ü n c h e n g e m ä ß 5 8 0 d e s B ü r g e r | i c h e n G e s e t z b u c h e s u n d A r t . 3 ,
5 und 6 des Bayerischen Stiftungsgesetzes genehmigt'

Die Stiftung ist damit rechtsfähig'

München, 28.O2.1997

Regidtung von OberbaYern
t l
/ i  I
l i  I  t 1tlü^^ 4.tl"t^4n^

I

ulrrn.r-Hans Böhm
RegierungsPräsident


